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§ 31 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Hierauf wird zur Untersuchung und Beschreibung der Kleidungsstücke geschritten, welche schon deßhalb von

besonderer Wichtigkeit ist, weil sie nebst der, der übrigen vorgefundenen E ecten bei Unbekannten zur Constatirung

der Identität der Person Aufschlüsse gibt, und weil bei Verletzungen, welche die Kleider durchdrungen haben, aus der

Art der an diesen wahrnehmbaren Oe nungen, welche unverändert zu lassen sind, häu g ein zuverlässigerer Schluß

auf die gebrauchten Werkzeuge möglich ist, als aus der Bescha enheit der während des Lebens mehrfachen

Veränderungen unterliegenden Wunden selbst.

Die Entkleidung der Leiche hat mit Vorsicht und ohne Anwendung von Gewalt zu geschehen. Kleidungsstücke, die nicht

leicht abgezogen werden können, sind an Näthen, die für die Beschreibung nicht wichtig sind, mittelst eines Scalpells,

unter Vermeidung jeder Verletzung der Leiche, zu trennen, und sodann zu entfernen.
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